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rau, feste Vikarin
bstverstandlich! -

Ursa Krattiger

Es war fur mich schlicht und einfach ein Schock, in den Unterlagen, die Elfriede
Belleville Wiss aus dem Schul- und Staatsarchiv, aus Zeitungen und Zeitschriften
zum Basler Lehrerinnenstreik zusammengestellt hatte, auf das Dokument «Liste der
am 3. Februar in Streik getretenen Lehrerinnen» zu stossen. Minutios musste Rektor
Dr. Paul Gessler am 14. Februar 1959 fiir das Erziehungsdepartement «Anstellungs-
verhéltnis» und «Anzahl der versaumten Stunden» der Streiklehrerinnen auflisten,
damit man/n den Damen als Disziplinarmassnahme den entsprechenden Lohn ab-
ziehen konnte. Schlimm genug. Was aber wirklich ins Auge ging, war die Titulie-
rung «Frau» oder «Frdulein»: 39 Lehrerinnen waren in Streik getreten, 12 Frauen
— darunter 2 Frauen mit Doktortitel — und 27 Fraulein, darunter 9 Fraulein Doktor.
Und hinter dem Namen verriet die Rubrik «Anstellungsverhiltnis» gnadenlos, dass
Frau oder Fraulein keineswegs eine Sache der Hoflichkeit - etwa der gewiinschten
Anrede - war, sondern dass der Zivilstand mit absoluter Stringenz die Art des An-
stellungsverhaltnisses determinierte (siche S. 113 ff.): Nur ein «Frdaulein» konnte
feste Vikarin, provisorisch bzw. definitiv angestellt sein; einer «Frau» war infolge
ihres Zivilstandes jeder andere Status als der einer «festen Vikarin» verwehrt. Denn
mit der Eheschliessung wurde sie automatisch in diese Kategorie zuriickgestuft und
damit auch aus der Pensionskasse ausgeschlossen.

Noch 1959 war fiir Frauen der Zivilstand mit automatischer Giiltigkeit relevant
fiir Status, Einkommen und Altersvorsorge. Oder wie Dr. Rut Keiser 1955 in ihrer
Rede zum Abschluss des Schuljahres ausfiihrte: Das Eherecht von 1912 ist «nicht das
Ende der Entwicklung ..., das zeigen noch allerhand Relikte aus der Zeit, in der die
Munt des Ehemannes rechtens war» — so die Tatsache, dass die Frau den Verlust von
Namen und Biirgerrecht hinnehmen musste, dass sie der Verfiigungsgewalt tiber ihr
eigenes Vermogen, «auch {iber das, was sie vor der Ehe durch eigene Arbeit verdient
hat», verlustig ging, und dass sie auf die Zustimmung ihres Mannes zur Berufstatig-
keit angewiesen war. Mit «Munt» meint Keiser die Geschlechtsvormundschaft des
Mannes tiber die Fraul.

BRD 1955: Unverheiratete Frauen diirfen sich «Frau» nennen

Ich kann mich nicht erinnern, dass es mir als Schiilerin im MG etwas ausgemacht
hitte, meine Lehrerinnen als «Friaulein» anzureden. Das war einfach iiblich damals.
Wie sich eine reife, kluge und gebildete Frau vorkam, wenn wir jungen Frauleins
auch sie mit dieser Verkleinerungsform «Fraulein» titulierten, vermochte ich nicht
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L

Abschrift Basel, den l4,Februar 1959

An das
Erziehungsdepartement

Basel

Liste der am 3, Februar in Streik getretenen Iehrerinnen

Name 'Anstelkungs- 4nzahl der versiumten

verh&ltnis Stunden (u = unten, o = oben)
Frau Allgdwer feste Vik, 3 u
Frl. Binkert def, 8 u Handarbeit
Frl. Dr.Christ def. 4. -‘mnl @
Frl, Dr.Dubs - def, 2wl 0
Frl. Ehret feste Vik, 2 " ul. &
Frl, Dr.Flueler def, B-n
Frau Gasser feste Vik, 2 u
Frl, Dr,Genner def, 4 (€]
Frl, Dr.Gisi def. 3 B (o}
Frl. Grieshaber def. 4 u Handarbeit
Frl, Alice Gysi def, 2
Frl, Hirrle def, 3 u (wovon 1 Singen)
Frau Hoppler feste Vik, 4 u Handarbeit
Frl, Dr,M.J.Hublard def, VEEEE B St
Frl, Dr.Keiser feste Vik, e 0
Frl. Kessler def, 2 an 0
Frl, Koegler def. R
Frl. Koettgen def. : & 0l 9
Frau Lambelet feste Vik, 1 iun Turneh
Frau Dr,lanten- S
- sechlager feste Vik. 2 u (wovon 1 Turnen)
Frau Lidin feste Vik. 2 0
Fréaulein Meier def, 2 w2 o Handarbeit
Fraulein Miller prov, 6 u (wovon 1 Turnen)
Fraulein Musfeld feste Vik, 5 u Zeiehnen & Schreiben
Frau Perrenoud ~ feste Vik, I m2 o Turnen
Friulein Reyle def, : 2 u2 o Zeichnen
Frl.Dr Riitimeyer def, 4 (4]
Frl,Schaufelberger feste Vik, 1 u Turnen
Frau Scherrer feste Vik. 4 uwovon 1 Tu, 1 o Turnen
Frau Schlittler def. 6 u Handarbeit
Friulein Schmid feste Vik. 8 u Handarbeit
Frau Schnyder feste Vik, 89
Frl,Babette Schweizer def. 2 u Handarb, 1 © Turnen
Frl.luciana Schweizer def, 5.0
Frl., Dr.Spiess def, - 9. 3 @
~ Frl, Stebler - Peste Vik, 2 u Handarbeit
Friulein Stieger feste Vik. 4  u Handarbeit
Frau Voellmin def, 4 u Handerbeit'
Frau Wenk feste Vik, CEE
Rektorat des Midchengymnasiums
Abb. 48

Liste der am 3. Februar 1959 in Streik getretenen Lehrerinnen.
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GELBE KARTE!

Sehr geehrte(s) Herrlein, ,

falls Sie diese Anrede nicht besonders mdgen —sie eventuell gar
als unhoflich empfinden —, kann ich das durchaus verstehen.
Sind Sie nicht auch der Meinung, daB man erwachsene Perso-
nen weiblichen Geschlechtes generell mit Frau anreden
solite?

Mit freundlichen GriiBen

ANNELIES CORRODI
BUHNENBILDNERIN

St. Albanringess- 206
4052 Basel, Tel. 42 0197

SCENOGRAPHIE

"
AKTION GEGEN DIE DAMLICHE

n
"FRAULEINEREI"

Herzlichst // =g

Annelies Corrodi
Franziska Trefzer ¥ l'\’&’kf

Verena Moser 4 b/

Abb. 49
Zwei Protestkarten gegen die «damliche Frauleinerei».

einmal als Problem zu formulieren. Allerdings war das Thema der Anrede bereits
politikwiirdig geworden, wenigstens in der Bundesrepublik Deutschland. Hatte
das Bundesministerium des Innern doch schon am 9. Februar 1955 einen Erlass
herausgegeben, der es ledigen Frauen erlaubte, das «Friulein», was ihre Person
anging, aus dem Sprachgebrauch zu tilgen: «Unverheiratete weibliche Personen
konnen sich in allen Bundeslindern «Fraw> nennen und im amtlichen Verkehr
mit «Fraw angesprochen werden»? Hierzulande war das 1955 noch ganz und gar
undenkbar.
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Abb. 50 .

Antwortbriefe auf die Ofra-Aktion zur

Streichung der Anrede «Fraulein»: Basler Verkehrs-Betriebe m 0 Bt G .7 1 20000
Basler Verkehrsbetriebe, Polizeideparte-
ment Basel-Stadt/Kontrollbureau/
Einwohnerkontrolle, Zivilstandsamt des .

Kantons Basel-Stadt. 2, B4 Freu A Fets

4058 Basel

Inre Zeichen Unsere Zeichen Basel, den 6.2.1980
DS/RE/chr

= Streichung der amtlichen Anrede "Friulein"

Sehr geehrte Frau Fetz

Wir beziehen uns auf Ihr Rundschreiben von Ende Januar und mSch-
ten Ihnen dazu folgendes mitteilen:

Die Anrede "Fraulein" erfolgt in unserem Betrieb nur noch auf
ausdriicklichen Wunsch bzw. Hinweis. Am Telefon sowie in der Kor-
respondenz verwenden wir bereits seit mehreren Jahren konseguent
die Anrede "Frau".

Wir hoffen, Ihnen mit diesem positiven Bescheid zu dienen und
sind

mit freundlichen Grilssen
BASLER VERKEHRS-BETRIEBE

2 i.)?ka

i. A. B. Christen
Sekretariat

Form. 1918

Immerhin nimmt sich Dr. Fritz Tanner in seiner Eheberater-Kolumne in der monatlich
erscheinenden «Annabelle» im September 1959 dieser «Frauen»- bzw. «Fraulein»-
Frage an und zeigt — hochst progressiv - Verstdndnis. Er hort Unverheiratete klagen,
dass selbst die kinderlose Ehefrau besser gestellt sei als Ledige, denn «auch wenn sie
nie Kinder bekommt: Sie ist <Fraw. Fiir die meisten meiner Gespréchspartnerinnen
hingt alles an diesem letzten Woértchen: <Fraw! In ihm allein scheint ihnen Wiirde
und Grosse des weiblichen Menschen zu liegen. Wer als Frau angesprochen werden
kann, hat in ihren Augen die oberste Stufe des weiblichen Menschseins erreicht.
«Sogar die Geschiedene hat es in der Selbstbehauptung leichter als win, sagen die
Ledigen. Man darf solch schroffe Ausserungen nicht einfach als Ressentiments
gegeniiber den Verheirateten abtun. Sie sind zwar tiberspitzt, aber in erster Linie
trigt die Gesellschaft der Verheirateten die Schuld daran. Solange der Ledigenstand
der Frau keine dem Ehestand ebenbiirtige Bewertung erfahrt, wird er von denen,
die wir Friulein nennen, zuriicksetzend und schmerzend empfunden. Immer mehr
ledige Frauen gehen dazu iiber, sich selber als <Fraw> vorzustellen und von ihrer
Umgebung so anreden zu lassen». Tanner warnt Verheiratete davor, dies mit einem
hiamischen «lassen wir sie so tun als ob» abzutun. Gefragt sei namlich ganz im
Gegenteil, «dass die Verheirateten den Wunsch einer Ehelosen, Frau genannt zu
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POLIZ E;%E;;:LELHLB;J:;i;L-STA DT ZIVILSTANDSAMT
DES KANTONS BASEL-STADT
EINWOHNERKONTROLLE
Postach T «zur Domprobsteys
I'l.lﬁl)‘:'n“ﬂ.: mMegb 1980/GH. St. Alban-Graben 7 4010 Basel, am 5. Februar 1980
061 /233050 Postfach N/=
OFRA

OFRA Lindenberg 23

Organisation fiir die Sache der Frauen 4058 Basel

23 Lindenberg

4058 Basel

Sehr geehrte Frau Fetz

Wir nehmen Bezug auf Thr Schreiben betreffend Streichung
der Anrede "Friulein" und teilen Ihnen hierzu gerne folgen-—
des mit:

Das Eontrollbiiro ist nicht berechtigt, von sich aus - oder
auf Grund von Vereinsbeschliissen - derartige Verinderungen
durchzufithren. Auf Wunsch einzelner Frauen sind wir hingegen
bereit, bei der Adressierung im Adressteil anstelle von
"Fréulein" die Anrede "Frau" zu verwenden.
Im tibrigen glauben wir nicht, dass alle 16 - 25jéhrigen
Damen als "Frau" angesprochen werden mbchten. Sodann gibt
es auch Hltere Damen, die Wert darauf legen, als "Friulein"
zu gelten. )
Gerne hoffen wir, Sie in diesem Sinne orientiert zu haben
und verbleiben

mit freundlichen Griissen

EKONTROLLBURO

Der Vorstzher des Kontrollbiiros

(Neumann)

K.I 5000 7.75

Verzieht auf die Anrede 'Fridulein®, Ihr Schreiben von Anfang Februar

Sehr geehrte Frau Fetz

Die Anrede 'Frau' oder 'Fridulein' ist bekanntlich eine Frage der gesell-
schaftlichen Konvention und unterliegt damit dem Wandel der Anschauungen.
Die von Ihnen erwihnte bundesrdtliche Weisung mag fiir die Bundesverwaltung
massgebend sein, ist aber flr die baselstdtischen Behdrden unverbindliech,
Gleichwohl ist uns das aufgeworfene Problem nicht unbekannt, weil die
angesessene Anrede uns hie und da Schwierigkeiten bereitet. Im Trausaal
beispielsweise schiitzen es die jungen Damen und Herren (moch) wenig, wenn
die Braut mit "Frau' angesprochen wird, weil dadurch der Eindruck ent-
steht, sie sei bereits einmal verheiratet gewesen. Ebenso stellen wir

bei der Anzeige von Todesfillen immer wieder fest, dass vorallem Hltere,
ledige Damen sich gegen die Anrede 'Frau' wehren und ausdriicklich wiinschen,
als Friulein angesprochen zu werden. Da wir mit der Anrede niemanden ver-
letzen wollen und diesbeziiglich auch keine missionarische Aufgabe zu er-
fiillen haben, versuchen wir zur Zeit, mit etwas "feeling' durchzukommen,
sind aber dankbar, wenn die weiblichen Personen selber sagen, wie sie
angesprochen werden mtchten. So halten wir es auch intern unter dem
Angestellten. Aus der Sicht der Praxis kbnnen wir Ihnen leider nicht
bestétigen, dass bereits eine klare Mehrheit der weiblichen FPersonen mit
'Frau' angesprochen zu werden winscht. Wir empfehlen Ihnen deshalb, einen
Ansteckimopf, der die gewiinschte Anrede erkennen ldsst, zu kreieren und
zu verteilen, damit Ihre Anliegen die nttige Breitenwirkung erzielen,

Mit freundlichen Griissen
ZIVILSTANDSAMT BASEL-STADT

Pwr eper,
Andreas Nabholz

werden, begreifen und ihm ohne Getuschel und Augenzwinkern entgegenzukom-
men lernen. Es schiene uns sogar richtig, ihn fiir die Benennung aller Frauen iiber
35 verbindliche Sitte werden zu lassen. Es ist mglich, dass einzelne unverheiratete
Damen sich dagegen verwahren wiirden. Aber nach zahllosen Gesprichen glauben
wir, hier den Wunsch der Mehrheit zu erortern. Zwar ist das Problem des Ledigseins
mit dem Wechsel der Benennung nicht aus der Welt geschafft, aber die Ledige soll
spiiren, dass wir ihrer Situation mit Takt und Verstdndnis begegnen.»?

Was Tanner 1959 so feinfiihlig analysiert, habe ich selber erlebt, als ich Anfang
1971 promoviert von der Uni abging. So irgerte ich mich griin und blau, wenn ich
in der Firma in einer Arbeitsgruppe, in der ich erstmals erschien, automatisch als
Friulein und Sekretirin von Herrn Dr. XYZ angesprochen wurde. Nicht dass das
eine Schande gewesen wire, aber es entsprach nicht meinem beruflichen Status.
Und ich wollte als erwachsene, geschlechtsreife, miindige und inzwischen sogar
stimmberechtigte (!) Person mit «Frau» angeredet werden. Als ich in den Vorstand
der reformierten Erwachsenenbildung «Christ und Welt» gewéhlt wurde, war ich
«das Fraulein», wihrend sich alle Manner mit Herr Doktor und Herr Pfarrer titu-
lierten - bis mir der Kragen platzte und ich verlangte: «Entweder sagt ihr mir jetzt
ab sofort Frau Doktor oder ihr hort auch untereinander mit dieser Titelei auf!» Sie
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legten ihre akademischen und beruflichen Titel ab - und gewihrten mir gnidig
die Anrede «Frau». Meldete ich mich spéter bei den «Basler Nachrichten» nur mit
meinem Namen am Redaktionstelefon, bekam ich zu horen: «Guete Tag, Froilein,
isch 6bber vo der Redaktion do?» Zunichst schnauzte ich, wenn ich die diensttuende
Redaktorin war, entnervt zurtick: «ICH bin die Redaktion»; mit der Zeit gewdhnte
ich mir das klarende Spriichlein an: «Inlandredaktion, Frau Krattiger!»

Die Ofra fordert: «die Anrede Fraulein streichen»!

Im Rahmen der neuen Frauenbewegung begannen in Deutschland die beiden Ger-
manistinnen Luise Pusch und Senta Tromel-Pl6tz {iber «feministische Linguistik»
zu publizieren, wobei sie unter anderem dem «Fréulein» den Kampf ansagten. Am
23. Mirz 1973 gab auch der Bundeskanzler der Eidgenossenschaft, Karl Huber, in
einem Brief «an die Herren Generalsekretire» die Regel heraus, dass «im miindli-
chen und schriftlichen Verkehr der Bundesverwaltung nach aussen ... alle volljah-
rigen, weiblichen Personen mit Frau (Madame)> angeredet (werden), sofern die
Adressatinnen dies nicht ausdriicklich anders wiinschen.» Bundeskanzler Karl Huber
begriindete seine Aktion damit, dass nach Annahme des Frauenstimmrechts «fest-
gelegt wurde, alle Parlamentarierinnen der Schweizerischen Bundesversammlung
seien mit <Frau Nationalrétiny, bzw. <Frau Standeratin» anzusprechen, wenn nicht ein
entgegenstehender Wunsch der Betroffenen bekannt ist.» Zudem habe er im Herbst
1972 bei den schweizerischen Frauenorganisationen sowie den Personalverbinden
der Bundesverwaltung eine Vernehmlassung durchgefiihrt mit dem Resultat: «Die
tiberwiltigende Mehrheit der Befragten hat den allgemeinen Gebrauch der Anrede
Frau (Madame)» befiirwortet.» Weiter argumentierte Huber in seinem Brief: «Es
zeichnet sich vor allem im deutschen Sprachgebiet eine Tendenz ab, nicht zuletzt fiir
berufstitige ledige Frauen die Anrede «Fraulein> nicht mehr zu gebrauchen, und es
besteht kein zwingender Grund, in der Anrede je nach Zivilstand einen Unterschied
zu machen. Jedenfalls erscheint eine solche Unterscheidung im amtlichen Verkehr
weder aus rechtlichen noch aus praktischen Griinden geboten», zumal es sinnvoll
sei, nach der Aufhebung der politischen Diskriminierung «die Aufmerksamkeit
vermehrt auf die Beseitigung der vielen anderen, kleineren und oft unbewussten
Benachteiligungen der Frauen»* zu richten.

Auf dieses Schriftstiick nahm die 1975 entstandene und 1977 offiziell gegriin-
dete «Ofra - Organisation fiir die Sache der Frau» Bezug. Die Ofra Basel schrieb
1980 namlich einen Frau-Fraulein Brief an rund 100 staatliche, 6ffentliche und
private bzw. Geschiftsadressen «mit der Aufforderung, die Anrede Friulein zu
streichen».

Und, fahrt die damalige Basler Ofra-Sekretérin Anita Fetz (seit Ende 2003 SP-
Standeritin des Kantons Basel-Stadt) 1980 fort: «Unterdessen tropfeln die ersten
Antwortbriefe herein mit Erkldrungen und Begriindungen, wie mit dieser Anrede
verfahren wird. Fazit bis jetzt: man iiberldsst die Wahl der Anrede den einzel-
nen Frauen»®. Nur in leichten Varianten unterschiedlich fallen die Antworten aus.
Selbstbewusst erteilen die Basler Verkehrsbetriebe einen «positiven Bescheid»: «Die
Anrede <Fraulein> erfolgt in unserem Betrieb nur noch auf ausdriicklichen Wunsch
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bzw. Hinweis. Am Telefon sowie in der Korrespondenz verwenden wir bereits seit
mehreren Jahren konsequent die Anrede Fraw.» (siehe S. 132) Zuriickhaltender gibt
sich die Einwohnerkontrolle des Polizeidepartements, da sie sich nicht fiir berechtigt
hilt, «derartige Verinderungen durchzufiihren. Auf Wunsch einzelner Frauen sind
wir hingegen bereit, bei der Adressierung im Adressteil anstelle von <Frdulein> die
Anrede Fraw» zu verwenden. Im Ubrigen glauben wir nicht, dass alle 16-25jahrigen
Damen als <Frau» angesprochen werden méchten. Sodann gibt es auch dltere Damen,
die Wert darauf legen, als «Fridulein> zu gelten» (siehe S. 133).

Ofra-Ansteckknopf mit der gewiinschten Anrede FRAU

Auch der Vorsteher des Zivilstandsamtes Basel-Stadt, Andreas Nabholz, beobach-
tet, dass Frauen nicht durchs Band weg als Frauen»> angeredet werden wollen. So
sei eine Braut im Trausaal in der Regel nicht auf die Anrede <Fraw» erpicht, «weil
dadurch der Eindruck entsteht, sie sei bereits einmal verheiratet gewesen». Auch
iltere Damen bestiinden bei der Anzeige von Todesféllen haufig auf der Anrede
«Friulein>. Was also tun? «Da wir mit der Anrede niemanden verletzen wollen und
diesbeziiglich auch keine missionarische Aufgabe zu erfiillen haben, versuchen wir
zur Zeit, mit etwas «feeling> durchzukommen, sind aber dankbar, wenn die weibli-
chen Personen selber sagen, wie sie angesprochen werden méchten. So halten wir
es auch intern unter den Angestellten. Aus der Sicht der Praxis kénnen wir Thnen
leider nicht bestitigen, dass bereits eine klare Mehrheit der weiblichen Personen mit
Fraw angesprochen zu werden wiinscht. Wir empfehlen Thnen deshalb, einen An-
steckknopf, der die gewiinschte Anrede erkennen lisst, zu kreieren und zu verteilen,
damit Thre Anliegen die nétige Breitenwirkung erzielen» (siche S. 133).¢ Ich denke,
Nabholz kannte die Buttons und Kleber, die bereits seit einiger Zeit im Umlauf wa-
ren: Einen lilafarbenen mit dem Slogan «Das Fraulein ist tot!» und der Zeichnung
einer Frau in wallendem Gewand und erhobener Faust, und den Ofra-Ansteckknopf
«Sagen Sie FRAU zu mir!», der 1979 in der Zeitschrift «<Emanzipation» zu bestellen
war (siehe S. 136).

Seither hat die Anrede <Frauw ihren Siegeszug angetreten durch den Berufsalltag
und die Personalabteilungen, ihren festen Platz eingenommen in Verwaltungen und
Gerichten, in der geschiftlichen und privaten Korrespondenz. Ein Beschluss des
Bundesrats vom 7. Juni 1993 legt fest, dass bei allen «Amts-, Funktions- und Berufsbe-
zeichnungen wie in Texten der Verwaltung, die sich nicht an Einzelpersonen richten
(Berichte, Informationsschriften usw.), ... die Grundsétze der sprachlichen Gleichbe-
handlung mit Riicksicht auf die zur Verfiigung stehenden Sprachmittel in allen drei
Amtssprachen» umgesetzt werden. Und zudem: «Neue Erlasse werden im Deutschen
von der Bundesverwaltung nach den Grundsitzen der sprachlichen Gleichbehand-
lung vorbereitet». Das war Abs. 3, und in Abs. 6 wird abschliessend festgehalten:
«PTT, SBB und ETH-Rat werden eingeladen, in ihrem Bereich entsprechende Mass-
nahmen zu treffen.» Dieser Bundesratsbeschluss ist Teil des «Leitfadens zur sprach-
lichen Gleichbehandlung im Deutschen», den der Bundesrat am 23. August 1995
zur Kenntnis genommen hat. Auf 67 Seiten gibt er eine praktische Anleitung zum
Abfassen von Texten «nach den Grundsitzen der sprachlichen Gleichbehandlung»”.
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Abb. 51

Bestelltalon fur den
Ofra-Knopf «Sagen
Sie FRAU zu mir!»,
in: Emanzipation,
November 1979.

Ubrigens: Illustriert hat diese Broschiire, die man/frau im Internet herunterladen
oder bestellen kann, Anna Regula Hartmann, Tochter der Streiklehrerin Dr. Dora
Allgbwer. Einmal frauenbewusst, immer frauenbewusst ...

Heute ist das <Frdulein> wirklich tot. Es gibt zwei Geschlechter: Frauen und
Mainner. Und zwei Anreden: Frau und Herr in der Einzahl, Damen und Herren im
Plural. Und es gibt verschiedene Zivilstinde. Zivilstinde und Anreden haben nichts
miteinander zu tun. Weder fiir die Ménner noch fiir die Frauen. Und das ist gut so.

Anmerkungen

1 Keiser, Rut: Zur Stellung der Frau in der Vergangenheit. Ansprache an der Schlussfeier des MG 1955,
S. 16.

Die Chronik der Frauen. Hrsg. von Annette Kuhn. Chronik Verlag 1992, S. 541.

Annabelle, September 1959, S. 142.

4 Brief von Bundeskanzler Karl Huber vom 23.3.1973 «An die Herren Generalsekretire» betr. «Anrede Fraw
in der allgemeinen Bundesverwaltung». Dank einer Intervention von Stinderitin Anita Fetz konnten die
Parlamentsdienste dieses Dokument ausfindig machen und der Autorin Einsicht gewéhren.

S’Emeli Nr. 1/Februar 1980, S. 5.

Privatarchiv OFRA, Staatsarchiv Basel.

7 Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung im Deutschen (1995), siche www.bk.admin.ch

W N

N >

136



	Frl., def., oder Frau, feste Vikarin : 1959 gab es - selbstverständlich! - noch Frauen und Fräulein

